
 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1272/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 29.06.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Moorrege 
 
Sachverhalt: 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat am 10.06.2021 die Jahresrech-
nung 2020 der Gemeinde Moorrege geprüft.  
 
Im Rahmen der Prüfung wurde insbesondere geprüft, ob die einzelnen Rechnungs-
beträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden 
sind. Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgte stichprobenweise. 
Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Jahresrechnung 2020 schließt im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Aus-
gaben in Höhe von je 7.961.008,85 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von je 880.676,39 € ab. 
Nähere Ausführungen zum Jahresergebnis 2020 können den als Anlage beigefügten 
Erläuterungen zur Jahresrechnung entnommen werden.  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung, 
die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
7.961.008,85 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von je 880.676,39 € abschließt, fest.  
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__________________ 
Balasus 
 
 
Anlagen: 
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2020  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1282/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3 / 904-450 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 10.08.2021 im Verwaltungshaushalt auf 40.305,88 € sowie im 
Vermögenshaushalt auf 7.212,20 €.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 40.305,88 € sowie im Vermö-
genshaushalt mit 7.212,20 € zu genehmigen.  
 
 
 
___________________ 
Balasus 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 10.08.2021) 
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EUR EUR EUR EUR EUR

2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt

46400 672000 Kostenausgleich nach dem 

Kindertagesstättengesetz

12.000,00 25.653,86 13.653,86 0,00 13.653,86 Abrechnung Kostenausgleich 2020 für Kinder in 

auswärtigen Kindertagesstätten

67000 510000 Unterhaltungskosten 

Straßenbeleuchtung

20.000,00 33.201,68 13.201,68 0,00 13.201,68 diverse Störungen/Reparatur der Straßen-

beleuchtung; Reparatur defekte 

Schaltschränke; Erneuerung und Versetzen 

Verteilersäulen

88000 510000 Unterhaltung Waldflächen 3.000,00 16.450,34 13.450,34 0,00 13.450,34 Forstflächenerabeiten am Waldkindergarten

Summe 20.000,00 39.908,35 40.305,88 0,00 40.305,88

40.305,88

Vermögenshaushalt

77100 935000 Erwerb von beweglichem 

Vermögen Bauhof

3.000,00 10.212,20 7.212,20 0,00 7.212,20 Iseki-Schneeschild sowie Schwerlastregale

Summe 3.000,00 10.212,20 7.212,20 0,00 7.212,20

7.212,20

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

Bezeichnung der Haushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsstelle 

Stand: 10.08.2021
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1283/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-450 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 
2021 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2021 belaufen sich 
auf 8.293,90 €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (5.000 €) gewährleistet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 
2021 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
___________________ 
Balasus 
 
Anlagen: 
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Übersicht der geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2021  
 
 
 



Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 

dem 

Haushalts-

plan 

Anordnungs-

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

€ € € € €

2 3 4 5 6 7 8

Stand: 10.08.2021
02000 661000 Mitgliedsbeiträge 4.300,00 4.327,78 27,78 0,00 27,78 Anpassung Mitgliedsbeiträge 2021

13000 661000 Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband 1.400,00 1.406,25 6,25 0,00 6,25 Anpassung Umlage 2021

21110 672200 Schulseelsorge 3.500,00 3.616,23 116,23 0,00 116,23 Personalkostenerstattung für Schulseelsorge

28100 713000 Schulverbandsumlage 230.000,00 230.565,66 565,66 0,00 565,66 endgültige Schulverbandsumlageberechnung

33210 700000 Zuschüsse für Vereine 2.900,00 3.600,00 700,00 0,00 700,00 Zuschuss für die Chorknaben Uetersen

46020 510000 Unterhaltungskosten Spielplätze 5.000,00 6.006,69 1.006,69 0,00 1.006,69 Fallschutzsand für diverse Spielplätze sowie 

Reparatur Spielgeräte

46400 500000 Gebäudeunterhaltung DRK-Kita 10.000,00 10.947,09 947,09 0,00 947,09 Austausch diverser Armaturen

46400 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen 0,00 409,89 409,89 0,00 409,89 Wassertank für Waldkindergarten

54000 677000 Kostenanteil für die Diakoniestation 13.800,00 14.176,92 376,92 0,00 376,92 Zuschuss 2021 auf der Basis der gestiegenen 

Einwohnerzahl

57000 713000 Umlage für die Unterhaltung des Freibades 

Oberglinde

45.700,00 46.540,00 840,00 0,00 840,00 Kalkulation Bewirtschaftungskostenanteil 2021

70000 540000 Bewirtschaftungskosten Ortsentwässerung 3.700,00 3.718,08 18,08 0,00 18,08 Stromkosten für Pumpstationen

79100 713000 Kofinanzierung AktivRegion 5.100,00 6.058,20 958,20 0,00 958,20 Kofinanzierung AktivRegion sowie Integrierte 

Entwicklungsstratiegie für neue Förderperiode 2023-

2027

88000 500000 Gebäude- und Grundstücksunter-haltung 

allgemeines Grundvermögen

20.000,00 22.321,11 2.321,11 0,00 2.321,11 Abbrucharbeiten Münsterweg 85 sowie 

Reparaturarbeiten gemeindliche Wohnungen

8.293,90

Information des Bürgermeisters

für das 1. Halbjahr 2021 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung 

gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Moorrege

Haushaltsstelle
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1281/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2019 für den kirchlichen Friedhof Moorrege 
 
Sachverhalt: 
Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Abrechnung 2019 für den kirchlichen Friedhof 
Moorrege vorgelegt. Den Erträgen in Höhe von 168.415,43 € stehen Aufwendungen 
in Höhe von 164.005,64 € gegenüber, so dass sich ein geringer Überschuss in Höhe 
von 4.409,79 € ergeben hat. 
Auf der Basis des Haushalts 2019 hatte die Gemeinde Moorrege für den Friedhof 
einen Zuschuss in Höhe von 55.290,00 € gewährt. 
 
Der nunmehr eingetretene Überschuss des Jahres 2019 beruht im Wesentlichen auf 
geringfügigen Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei verschiedenen Ansätzen. 
Insbesondere die Personalkosten sind aufgrund von Langzeiterkrankungen in 2019 
etwas geringer ausgefallen. Zudem sind beispielsweise bei den Grabnutzungsgebüh-
ren Mehreinnahmen entstanden.  
 
 
 
Finanzierung: 
Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde einen Finanzierungsvertrag 
für den Friedhof Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist, dass die 
Gemeinde das Betriebskostendefizit für den Friedhof deckt, da das Bestattungswe-
sen eine grundsätzliche Aufgabe der Gemeinde ist. Der entstandene Überschuss in 
Höhe von 4.409,79 € wurde in das Rechnungsjahr 2020 übertragen. Im Rahmen der 
Sitzung des gemeinsamen Friedhofsausschusses wurde die Jahresrechnung erörtert 
und die Zustimmung erteilt.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 

- entfällt - 
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Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahres-
rechnung 2019 des Kirchenkreises Pinneberg für den kirchlichen Friedhof Moorrege 
anzuerkennen. Der Überschuss in Höhe von 4.409,79 € wurde in das Rechnungsjahr 
2020 übertragen.  
  
 
 
 
 
 
__________________ 
Balasus 
 
 
Anlagen: 
Jahresrechnung 2019 für den kirchlichen Friedhof Moorrege 
 
 
 
 



Jahresabschluss

2019

Entwurf

1208033068 FH Moorrege

im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
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Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

Ist 2019 Soll 2019 Abw.

Sachkonto EUR EUR EUR

40111 Grabnutzungsgebühren 62.788,56 60.000,00 2.788,56

40120 Bestattungsgebühren 15.495,00 17.500,00 -2.005,00

40130 Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg. 205,00 100,00 105,00

40132 Jährliche Friedhofsunterhaltg. 2.205,00 2.300,00 -95,00

40141 Grabmalgenehmigung 1.577,00 1.000,00 577,00

40150 Erlöse aus Grabpflege 5.377,37 5.500,00 -122,63

40153 Erl.Grabpflege USt. Befreit Legate 996,40 850,00 146,40

40154 Erl.Grabpflege USt. Befreit Stiftungen 3.028,00 2.500,00 528,00

40470 Entgelte für Dienstleistungen 1.425,00 1.000,00 425,00

40800 Erlöse aus Verpachtung Jagdgenossenschaft 0,00 0,00 0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden 59.725,98 48.300,00 11.425,98

46100 Allgemeine Spenden 20,00 0,00 20,00

49101 Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA-Auflösung 2.874,94 2.560,00 314,94

50190 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. 0,00 0,00 0,00

50200 Erlöse aus Anlagenverkäufen 0,00 0,00 0,00

56100 Ertragszinsen Kontokorrent 4.636,29 2.810,00 1.826,29

58700 Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen 0,00 0,00 0,00

58900 Sonstige außerordentl.Erträge 798,36 0,00 798,36

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. 89.418,90 91.200,00 -1.781,10

61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. 467,34 0,00 467,34

62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen. 961,04 700,00 261,04

64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 276,62 400,00 -123,38

64500 Mitarbeitervertretung 660,00 840,00 -180,00

64600 Aus- und Fortbildung 310,00 150,00 160,00

65240 Abschreib.BGA 468,24 150,00 318,24

65250 Abschreib.Fuhrpark 1.297,34 1.300,00 -2,66

65290 Abschreib.GWG 1.119,36 1.110,00 9,36

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. 7.699,20 8.520,00 -820,80

70300 Geschäftsaufwand 263,50 350,00 -86,50

70400 Kommunikationskosten 512,40 400,00 112,40

70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. 5.161,38 3.200,00 1.961,38

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. 5.967,31 5.500,00 467,31

71220 Instandhaltung Gebäude 1.371,81 2.500,00 -1.128,19

71240 Instandhaltung BGA 3.999,57 3.000,00 999,57

71241 Anschaffungskosten BGA 1.707,65 2.490,00 -782,35

71250 Instandhaltung Fahrzeuge 10.195,65 8.000,00 2.195,65

72110 Abfallgebühren 932,16 940,00 -7,84
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Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

Ist 2019 Soll 2019 Abw.

Sachkonto EUR EUR EUR

72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. 536,91 540,00 -3,09

72200 Versicherungen 327,10 310,00 17,10

74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung 0,00 0,00 0,00

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. 900,00 900,00 0,00

75220 Strom 180,00 180,00 0,00

83100 Entnahme aus Rücklagen 7.262,53 7.230,00 32,53

83300 Zuführung zu Rücklagen 29.272,16 25.660,00 3.612,16

Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil Erträge: 168.415,43 151.650,00 16.765,43

Aufwendungen: 164.005,64 158.340,00 5.665,64

Ergebnis: 4.409,79 -6.690,00 11.099,79
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IST 2019 Plan 2019
Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis

08000 Friedhof, hoheitl. Teil 168.415,43 164.005,64 4.409,79 151.650,00 158.340,00 -6.690,00

Summe 168.415,43 164.005,64 4.409,79 151.650,00 158.340,00 -6.690,00

1208033068 FH Moorrege

25.06.2020

KKHHW-SH\KPIETZYK

Seite 1

Jahresabschluss



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1287/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/750-250 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2020 für den kirchlichen Friedhof Moorrege 
 
Sachverhalt: 
Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Abrechnung 2020 für den kirchlichen Friedhof 
Moorrege vorgelegt. Den Erträgen in Höhe von 186.529,23 € stehen Aufwendungen 
in Höhe von 191.695,58 € gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 5.166,35 
€ ergeben hat. 
Auf der Basis des Haushalts 2020 hatte die Gemeinde Moorrege für den Friedhof 
einen Zuschuss in Höhe von 60.875,00 € gewährt. 
In dem vorangegangenen Jahr 2019 hatte sich ein Überschuss von 4.409,79 € erge-
ben, der in das Jahr 2020 vorgetragen wurde. 
 
Der nunmehr eingetretene Fehlbetrag des Jahres 2020 beruht im Wesentlichen auf 
Mehrkosten gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen bei der Instandhal-
tung von Fahrzeugen (+2.803,36 €), Zins- und Tilgungskosten für den neu beschaff-
ten Bagger (+ 3.689,13 €) sowie höheren Materialaufwendungen (+ 3.009,66 €). Des 
Weiteren kam es aufgrund der tariflichen Erhöhungen zu höheren Kosten bei den 
Personalaufwendungen (+3.061,54 €).  
 
Zudem sind in 2020 die Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren (-9.098,68 €) sowie 
Bestattungsgebühren (-3.734,46 €) unter den Erwartungen der Haushaltsplanung 
geblieben. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde einen Finanzierungsvertrag 
für den Friedhof Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist, dass die 
Gemeinde das Betriebskostendefizit für den Friedhof deckt, da das Bestattungswe-
sen eine grundsätzliche Aufgabe der Gemeinde ist. Der entstandene Fehlbetrag in 
Höhe von 5.166,35 € ist folglich von der Gemeinde zu decken. Im Rahmen der Sit-
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zung des gemeinsamen Friedhofsausschusses wurde die Jahresrechnung erörtert 
und die Zustimmung erteilt.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahres-
rechnung 2020 des Kirchenkreises Pinneberg für den kirchlichen Friedhof Moorrege 
anzuerkennen und das Defizit in Höhe von 5.166,35 € auszugleichen.  
 
 
 
 
__________________ 
Balasus 
 
Anlagen: 
Jahresrechnung 2020 für den kirchlichen Friedhof Moorrege  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Jahresabschluss  
 

2020 
 

1208033068 FH Moorrege 
 
 
 

 

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein 

 

 

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus 
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.
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Jahresabschluss  5. Juli 2021 
1208033068 FH Moorrege  08:26:02 
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Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil 

  Ist 2020 Soll 2020 Abw. 
Sachkonto  EUR EUR EUR 
     

 

 

40111  Grabnutzungsgebühren 52.801,32 61.900,00 -9.098,68 

40120  Bestattungsgebühren 13.165,54 16.900,00 -3.734,46 

40130  Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg. 0,00 115,00 -115,00 

40132  Jährliche Friedhofsunterhaltg. 1.885,00 2.300,00 -415,00 

40141  Grabmalgenehmigung 1.120,00 1.350,00 -230,00 

40150  Erlöse aus Grabpflege 6.475,04 6.300,00 175,04 

40153  Erl.Grabpflege USt. Befreit Legate 996,40 850,00 146,40 

40154  Erl.Grabpflege USt. Befreit Stiftungen 3.248,50 2.700,00 548,50 

40470  Entgelte für Dienstleistungen 2.115,00 1.500,00 615,00 

40800  Erlöse aus Verpachtung Jagdgenossenschaft 0,00 0,00 0,00 

45150  Zuschüsse von Gemeinden 64.564,13 48.300,00 16.264,13 

46100  Allgemeine Spenden 0,00 0,00 0,00 

49100  Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. 4.409,79 0,00 4.409,79 

49101  Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA-Auflösung 2.795,66 7.350,00 -4.554,34 

49200  Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. 4.479,69 0,00 4.479,69 

49210  Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. 0,00 2.830,00 -2.830,00 

50190  Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. 0,00 0,00 0,00 
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50200  Erlöse aus Anlagenverkäufen 2.200,00 0,00 2.200,00 

56100  Ertragszinsen Kontokorrent 18.121,27 2.980,00 15.141,27 

58700  Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen 0,00 0,00 0,00 

58900  Sonstige außerordentl.Erträge 79,39 0,00 79,39 

 

61030  Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. 97.161,54 94.100,00 3.061,54 

61075  Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. 0,00 0,00 0,00 

62200  Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen. 1.804,11 700,00 1.104,11 

64400  Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 1.124,46 400,00 724,46 

64500  Mitarbeitervertretung 880,00 800,00 80,00 

64600  Aus- und Fortbildung 0,00 200,00 -200,00 

65240  Abschreib.BGA 468,24 470,00 -1,76 

65250  Abschreib.Fuhrpark 5.777,02 5.780,00 -2,98 

65290  Abschreib.GWG 1.030,09 1.100,00 -69,91 

69100  Aufw.innerki.Verw.kostenerst. 7.923,45 7.680,00 243,45 

70300  Geschäftsaufwand -6,26 350,00 -356,26 

70400  Kommunikationskosten 507,00 500,00 7,00 

70810  Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. 6.509,66 3.500,00 3.009,66 

71210  Instandh.Grundst.u.Außenanlag. 3.023,58 5.700,00 -2.676,42 

71220  Instandhaltung Gebäude 1.848,36 2.500,00 -651,64 

71240  Instandhaltung BGA 4.510,55 3.500,00 1.010,55 



Jahresabschluss  5. Juli 2021 
1208033068 FH Moorrege  08:26:02 
  Seite 4 

 

71241  Anschaffungskosten BGA 0,00 500,00 -500,00 

71250  Instandhaltung Fahrzeuge 11.803,36 9.000,00 2.803,36 

72110  Abfallgebühren 932,16 940,00 -7,84 

72140  Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. 685,93 960,00 -274,07 

72200  Versicherungen 355,38 330,00 25,38 

74100  Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung 0,00 0,00 0,00 

74200  Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung 3.689,13 0,00 3.689,13 

75100  Aufw.für Mieten, Pachten etc. 900,00 900,00 0,00 

75220  Strom 180,00 180,00 0,00 

77100  Kurzfristige Zinsaufwendungen 14.453,05 0,00 14.453,05 

77200  Langfristige Zinsaufwendungen 280,35 210,00 70,35 

77901  Tilgungskosten 0,00 2.760,00 -2.760,00 

78900  Sonst.außerord.Aufwendungen 1.258,40 0,00 1.258,40 

 

83100  Entnahme aus Rücklagen 8.072,50 7.620,00 452,50 

83300  Zuführung zu Rücklagen 24.596,02 25.860,00 -1.263,98 

Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil Erträge: 186.529,23 162.995,00 23.534,23 
 Aufwendungen: 191.695,58 168.920,00 22.775,58 

 
Ergebnis: -5.166,35 -5.925,00 758,65 

     
 

 
Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil 
49100 Überschuss 2019 ins Folgejahr als    
 Ertrag eingebucht    
     
49101 Rückrechnung der Abschreibungskonten    
 s. Sachkonten 65240 bis 65290    
 ohne neu angeschaffter Bagger    
 s. SK 49200    
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49200 Auslösung des Sonderposten für die    
 Anschaffung des Baggers in Höhe    
 der Abschreibung  4.479,69 Euro  
     
56100 1,5% Habenzinsen auf das Bankkonto    
 keine Saldierung mehr von Zinserträgen    
 und Zinsaufwendungen    
 Zinsaufwendungen stehen unter SK 77100    
     
74200 Tilgungskosten Bagger 2020  3.689,13  
     
77100 1,5% Sollzinsen auf das Bankkonto    
 keine Saldierung mehr von Zinserträgen    
 und Zinsaufwendungen    
 Zinserträge stehe unter SK 56100    
     
83100 1/25  der FU-RL    
     
83300 AfA ISEKI Schlepper lt. HH  4.030,00 Euro  
 AfA Bagger lt. HH  770,00 Euro  
 30% v. Sachkonto 40111  15.840,40 Euro  
 Zinsen 1,5 % gesamt in die RL  3.883,03 Euro  
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  IST  PLAN 
 

  Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis 
  2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Kostenstelle  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

 
 

08000 Friedhof, hoheitl. Teil 186.529,23 191.695,58 -5.166,35 162.995,00 168.920,00 -5.925,00 
  

  186.529,23 191.695,58 -5.166,35 162.995,00 168.920,00 -5.925,00 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1288/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 24.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 
2022 
 
Der Kirchenkreis Pinneberg hat für den kirchlichen Friedhof Moorrege den Haus-
haltsplanentwurf für das Jahr 2022 vorgelegt und beantragt gemäß Anlage die Über-
nahme eines Defizits durch die Gemeinde Moorrege in Höhe von 61.450 € (2021 = 
58.900 €).  
 
Die geplanten Erträge und Aufwendungen entsprechen im Wesentlichen den Ansät-
zen des Vorjahres und es sind lediglich moderaten Anpassungen ausgewiesen.  
Zur besseren Deckung der Betriebskosten wurde im gemeinsamen Friedhofsaus-
schuss vereinbart, dass im Frühjahr eine Anpassung der Gebühren vorgenommen 
wird. Diese soll zu Mehreinnahmen in den Bereichen Grabnutzungs- und Bestat-
tungsgebühren führen. 
In der Sitzung des Friedhofsausschusses wurde zudem darauf hingewiesen, dass für 
die Instandhaltung der Fahrzeuge ein Ansatz von 9.500 € eingeplant ist. Sofern die 
Entscheidung für die notwendige Ersatzbeschaffung eines neuen Treckers getroffen 
wird, sind in 2022 und den Folgejahren deutlich geringere Reparaturkosten für den 
Fahrzeugbestand zu erwarten.   
 
 
 
Finanzierung: 
Entsprechend den Regelungen des Vertrages zwischen der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde St. Michael Moorrege-Heist und der Gemeinde Moorrege wird ein entstehen-
des Betriebskostendefizit durch Zuschüsse der Gemeinde Moorrege gedeckt.  
Im Rahmen der Sitzung des gemeinsamen Friedhofsausschusses wurde der Haus-
haltsplanentwurf erörtert und die Zustimmung erteilt.  
Für das Jahr 2022 ist im Haushalt der Gemeinde Moorrege als Kostenanteil für den 
kirchlichen Friedhof ein Betrag von 61.450 € einzuplanen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Moorrege beteiligt sich auf der Basis des aktuellen kirchlichen Haus-
haltsplanentwurfs 2022 mit einem Zuschuss in Höhe von 61.450 € an den Kosten für 
den Friedhof Moorrege. Der Zuschuss ist am 01.04. und am 01.10. mit je 30.725 € 
zahlbar, wobei sich die Jahresrechnung 2021 entsprechend auswirken kann. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Balasus 
 
 
Anlagen: 
Haushaltsplan 2022 Friedhof Moorrege  
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Haushaltsplan 

 

 

2022 

 

1208033068 FH Moorrege 

 

Entwurf 

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein 

 

 

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus 

Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.
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Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil 

   Soll 2022 Soll 2021 Ist 2021 Ist 2020 
Sachkonto   EUR EUR EUR EUR 
       

 

40111  Grabnutzungsgebühren 60.000,00 62.000,00 38.841,36 52.801,32 

40120  Bestattungsgebühren 16.000,00 16.500,00 9.409,76 13.165,54 

40130  Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg. 100,00 120,00 0,00 0,00 

40132  Jährliche Friedhofsunterhaltg. 2.000,00 2.200,00 1.500,00 1.885,00 

40141  Grabmalgenehmigung 1.500,00 1.500,00 521,00 1.120,00 

40150  Erlöse aus Grabpflege 6.000,00 6.000,00 2.753,40 6.475,04 

40153  
Erl.Grabpflege USt. Befreit 
Legate 

850,00 850,00 0,00 996,40 

40154  
Erl.Grabpflege USt. Befreit 
Stiftungen 

3.100,00 2.900,00 0,00 3.248,50 

40470  Entgelte für Dienstleistungen 1.500,00 1.500,00 665,00 2.115,00 

40800  
Erlöse aus Verpachtung 
Jagdgenossenschaft 

0,00 0,00 0,00 0,00 

45150  Zuschüsse von Gemeinden 0,00 0,00 0,00 64.564,13 

46100  Allgemeine Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 

49100  Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. 0,00 0,00 0,00 4.409,79 

49101  
Ertr.Auflösg.SoPo 
Anlageverm. AFA-Auflösung 

6.360,00 6.850,00 0,00 2.795,66 

49200  Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. 0,00 0,00 0,00 4.479,69 

49210  Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. 3.600,00 3.700,00 0,00 0,00 
 

50100  
Erträge frühere 
Geschäftsjahre 

0,00 0,00 12,90 0,00 

50200  Erlöse aus Anlagenverkäufen 0,00 0,00 0,00 2.200,00 

56100  Ertragszinsen Kontokorrent 1.370,00 1.290,00 0,00 18.121,27 

58700  Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

58900  Sonstige außerordentl.Erträge 0,00 0,00 0,00 79,39 
 

61030  Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. 97.050,00 95.650,00 54.942,96 97.161,54 

61075  Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. 0,00 0,00 226,10 0,00 

62200  Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen. 850,00 700,00 0,00 1.804,11 

64400  
Bekleidungsgeld 
Schutz/Dst.kl. 

400,00 400,00 310,80 1.124,46 

64500  Mitarbeitervertretung 900,00 880,00 0,00 880,00 

64600  Aus- und Fortbildung 200,00 200,00 0,00 0,00 

65240  Abschreib.BGA 320,00 370,00 0,00 468,24 

65250  Abschreib.Fuhrpark 5.340,00 5.780,00 0,00 5.777,02 
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65290  Abschreib.GWG 700,00 700,00 0,00 1.030,09 

69100  Aufw.innerki.Verw.kostenerst. 7.700,00 8.060,00 4.480,00 7.923,45 
 

70300  Geschäftsaufwand 300,00 350,00 193,15 -6,26 

70400  Kommunikationskosten 500,00 500,00 297,82 507,00 

70810  Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. 4.500,00 4.000,00 3.066,91 6.509,66 

71121  Fremdleistungen Gartenpflege 2.000,00 2.500,00 362,50 0,00 

71210  Instandh.Grundst.u.Außenanlag. 5.500,00 5.500,00 7.245,96 3.023,58 

71220  Instandhaltung Gebäude 1.500,00 2.000,00 0,00 1.848,36 

71240  Instandhaltung BGA 3.500,00 3.500,00 2.162,86 4.510,55 

71241  Anschaffungskosten BGA 300,00 500,00 0,00 0,00 

71250  Instandhaltung Fahrzeuge 9.500,00 9.000,00 6.542,49 11.803,36 

72110  Abfallgebühren 940,00 940,00 699,12 932,16 

72140  Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. 780,00 620,00 543,15 685,93 

72200  Versicherungen 360,00 360,00 0,00 355,38 

74100  Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung 0,00 0,00 0,00 0,00 

74200  
Zuf.Sonderp.ohne 
Finanzdeckung 

0,00 0,00 0,00 3.689,13 

75100  Aufw.für Mieten, Pachten etc. 900,00 900,00 0,00 900,00 

75220  Strom 180,00 180,00 0,00 180,00 

77100  Kurzfristige Zinsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 14.453,05 

77200  Langfristige Zinsaufwendungen 230,00 260,00 137,57 280,35 

77901  Tilgungskosten 3.730,00 3.700,00 0,00 0,00 

78900  Sonst.außerord.Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 1.258,40 
 

83100  Entnahme aus Rücklagen 8.610,00 8.210,00 0,00 8.072,50 

83300  Zuführung zu Rücklagen 24.260,00 24.970,00 0,00 24.596,02 
 

Summe 08000 Friedhof, 
hoheitl. Teil Erträge: 110.990,00 113.620,00 53.703,42 186.529,23 

 Aufwände: 172.440,00 172.520,00 81.211,39 191.695,58 

 Ergebnis: -61.450,00 -58.900,00 -27.507,97 -5.166,35 

      
 

 
Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil 
40111 Grabnutzungsgebühren/Berechtigungsgebühren    
 30 % davon gehen jährlich in die FU-Rücklage    
     
40120 Bestattungsgebühren    
     
40130 Friedhofsunterhaltungsgebühren für Folgejahre:    
 Anstelle einer jährlichen Rechnung kann die 

Friedhofsunterhaltungsgebühr 
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  PLAN  PLAN 

 

  Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis 

  2022 2022 2022 2021 2021 2021 

Kostenstelle  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

 

 

08000 Friedhof, hoheitl. Teil 110.990,00 172.440,00 -61.450,00 113.620,00 172.520,00 -58.900,00 
  

  110.990,00 172.440,00 -61.450,00 113.620,00 172.520,00 -58.900,00 

 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1289/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 24.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/750-250 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Ersatzbeschaffung eines Iseki-Treckers für den kirchlichen Friedhof 
Moorrege 
 
Sachverhalt: 
Die ev.-luth. Kirchengemeinde hat mitgeteilt, dass für den kirchlichen Friedhof Moor-
rege die Ersatzbeschaffung eines Iseki-Treckers dringend notwendig ist. 
Der im Jahr 2010 für den kirchlichen Friedhof Moorrege beschaffte Iseki-Trecker hat 
in den vergangenen Jahren zu stetig steigenden Reparaturkosten geführt. Laut Fest-
stellung von zwei voneinander unabhängigen Werkstätten liegt nunmehr ein akuter 
Schaden am Getriebe und der Hydraulikanlage vor. Die erforderlichen Reparaturkos-
ten wurden auf über 8.000 € bzw. 8.500 € zzgl. MwSt. beziffert, so dass die Kosten 
der Instandsetzung den Restwert der Maschine übersteigen würden.   
 
Um den Betrieb auf dem Friedhof Moorrege aufrecht erhalten zu können, ist laut Kir-
chengemeinde eine kurzfristige Ersatzbeschaffung für den Iseki-Trecker erforderlich. 
Der Trecker wird neben der Pflege der Außenanlagen insbesondere beim Grabaus-
hub für Beerdigungen benötigt. Der notwendige Fahrzeugtyp muss über eine schma-
le Spurbreite verfügen und die Nutzung der vorhandenen Anbaugeräte ermöglichen. 
Seitens der Kirchengemeinde wurden für die Ersatzbeschaffung des Iseki-
Kompaktschleppers drei Angebote eingeholt, die für ein Neufahrzeug in einer Preis-
spanne zwischen 53.847,50 € und 59.262,00 € inkl. MwSt. liegen.  
 
Der günstigste Anbieter hat für eine kurzfristig vorhandene Lagermaschine (Vorführ-
gerät) einen Rabatt sowie die Inzahlungnahme des abgängigen Fahrzeugs angebo-
ten, so dass sich ein Restkaufpreis von 47.194,00 € ergeben würde. Da die Lager-
maschine nur sehr befristet zur Verfügung steht, ist eine kurzfristige Entscheidung 
der gemeindlichen Gremien erforderlich.    
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Finanzierung: 
Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde einen Finanzierungsvertrag 
für den Friedhof Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist, dass die 
Gemeinde das Betriebskostendefizit für den Friedhof deckt, da das Bestattungswe-
sen eine grundsätzliche Aufgabe der Kommune ist.  
Für den Betrieb des Friedhofes werden die entsprechende Fahrzeuge und Gerät-
schaften benötigt.  
Im Rahmen des Haushalts für den Friedhof Moorrege werden für anstehende Er-
satzinvestitionen der Fahrzeuge jährliche Zuführungen zur sogenannten Substanzer-
haltungsrücklage vorgenommen. Der Bestand dieser Sonderrücklage für den Iseki-
Trecker beläuft sich aktuell auf 30.312,56 €.  
Unter Berücksichtigung des vorgenannten Restkaufpreises von 47.194,00 € (Lager-
gerät) sowie Verwendung der Rücklage, wäre über den Haushalt des Friedhofes ein 
restlicher Betrag von 16.881,44 € nachzufinanzieren. 
Der Haushaltsplan sowie die damit verbundenen investiven Beschaffungen werden 
grundsätzlich im Einvernehmen mit der Gemeinde beschlossen.   
Der gemeinsame Friedhofsausschuss hat sich in seiner Sitzung vor Ort ein Bild von 
dem Fahrzeug gemacht und verschiedene Alternativen erörtert. Über die Notwendig-
keit der Ersatzbeschaffung des Iseki-Kompaktschleppers bestand Einigkeit. Die vor-
genannte Finanzierung des Ersatzfahrzeugs unter Verwendung der Rücklage wurde 
als sinnvoll erachtet.   
Durch die Anschaffung eines neuen Gerätes können zudem die jährlichen laufenden 
Reparaturaufwendungen für die Fahrzeuge reduziert werden.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 

- entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, der Ersatzbe-
schaffung des Iseki-Kompaktschleppers für den Friedhof Moorrege zuzustimmen. 
Unter Berücksichtigung des günstigsten Angebotes für ein vorhandenes Lagergerät, 
die Inzahlungnahme sowie Verwendung der Fahrzeugrücklage ergibt sich eine über 
den Friedhofshaushalt nachzufinanzierender Restbetrag in Höhe von 16.881,44 €. 
Die Anschaffungskosten sowie die Gegenfinanzierung durch Rücklagenentnahme 
werden in der Jahresrechnung des kirchlichen Friedhofes 2021 ausgewiesen.  
 
 
 
 
__________________ 
Balasus 
 
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1276/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 19.07.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 11.08.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2020 ev. Kita St. Michael Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Das Kita-Werk hat die Jahresrechnung 2020 (Anlage 1) für den evangelischen Kin-
dergarten St. Michael vorgelegt. Einnahmen von 587.089,13 Euro stehen Ausgaben 
in Höhe von 573.535,79 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 
13.553,34 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen. Der 
Überschuss resultiert u.a. aus einem höheren Landeszuschuss, höheren Einnahmen 
aus dem Kostenausgleich, niedrigere Verwaltungskosten und einem nicht eingeplan-
ten Zuschuss für die Fachberatung.  
 
Höhere Ausgaben sind u.a. durch die Anschaffungen von zwei Konvektomaten und 
notwendige Instandhaltungsarbeiten zu verzeichnen. Die Finanzierung erfolgte u.a. 
aus dem Überschuss aus der Jahresrechnung 2019. Durch die pandemiebedingte 
Schließung der Kita haben die Eltern geringer Elternbeiträge und geringeres Essen-
geld entrichtet. Die Erstattung erfolgt über die Gemeinde. Diese Elternbeiträge wur-
den der Gemeinde durch das Land erstattet.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Moorrege hat am 20.07.2021 die 
Jahresrechnung überprüft. Die Fragen zu den Beanstandungen aus der Jahresrech-
nung bezüglich der Mehrwertsteuer, der fehlenden Skontoabzüge, der Rechnung der 
Firma RG Brandmauer Nord sowie der Rechnung eines Reiseunternehmers wurden 
vollständig vom Kita-Werk beantwortet.  
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Finanzierung: 
 
Der Überschuss in Höhe von 13.553,34 Euro wurde bereits an die Gemeinde erstat-
tet.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Betriebskostenzuschuss des Kreises:     1.893,00 Euro 
Sozialstaffelausgleich des Kreises:        20.326,55 Euro 
Personalkostenförderung des Landes:   45.900,00 Euro. 
 
Die Gemeinde hat bereits die verauslagten Kosten für die Erstattung der Elternbei-
träge für die pandemiebedingte Schließung sowie für die Abweichung der Elternbei-
träge durch das neue KitaG vom erhalten.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss/ der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung erkennt die 
Jahresrechnung 2020 der ev. Kita St. Michael Moorrege an. Der Überschuss in Höhe 
von 13.553,34 Euro wurde bereits an die Gemeinde erstattet.  
 
 
 
 
__________________ 
   (Balasus) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Jahresrechnung 2020 
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1275/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 14.07.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 11.08.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Finanzierungsvereinbarung Kita-Werk - evangelische Kindertagesstätte 
St. Michael Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Durch das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finan-
ziellen Entlastung von Familien und Kommunen (Kita-Reform-Gesetz) welches zum 
01.01.2021 in Kraft getreten ist, muss die derzeitige Finanzierungsvereinbarung ange-
passt werden. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Von Seiten der Verwaltung wurde der anliegende Entwurf der Finanzierungsverein-
barung auf Grundlage des § 57 Abs. 2 Nr. 2 des Kindertagesstättenförderungsgeset-
zes (KiTaG) vorbereitet. Diese Vereinbarung beruht auf Empfehlungen des Schles-
wig-Holsteinischen Gemeindetages.  Im Vorwege wurde der Entwurf mit dem Kita-
Werk und Vertretern der Gemeinde abgestimmt. Notwendige Ergänzungen wurden 
eingearbeitet. Die Kirchengemeinde stellt das Gebäude und Grundstück für die Nut-
zung der Kindertagesstätte zur Verfügung. Ein entsprechender Pachtvertrag ist in 
Vorbereitung.  
 
In der Anlage 2 ist die Personalbesetzung dargestellt. Aufgrund der Situation des 
Arbeitsmarktes sind die Stellen der Zweitkräfte teilweise mit Erziehern und nicht mit 
SPA´s besetzt. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 

TOP Ö  11TOP Ö  11



Seit dem 01.01.2021 wird die erste Phase der Systemumstellung vollzogen. In dieser 
Übergangsphase, die bis Ende 2024 andauern wird, erhalten die Gemeinden über 
den Kreis Pinneberg die pauschalen Fördersätze je Gruppe und Einrichtung für die 
Finanzierung der Einrichtung. Finanziert werden diese Fördersätze vom Land und 
von der Gemeinde je betreuten Kind.  
 
Die Elternbeiträge werden direkt vom Träger eingenommen.  
 
Das Kita-Werk beantragt weiterhin seinen jährlichen Zuschuss bei der Gemeinde.  
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 

- Entfällt -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss, der Finanzausschuss, die Gemeindevertretung beschließen 
die anliegende Finanzierungsvereinbarung in der vorliegenden Form.   
 
 
 
 
__________________ 
   (Balasus) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Entwurf Finanzierungsvereinbarung 
Anlage 1 und 2  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1275/2021/MO/BV/1 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 06.09.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Finanzierungsvereinbarung Kita-Werk - evangelische Kindertagesstätte 
St. Michael Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Der Sozialausschuss hat auf seiner Sitzung am 11.08.2021 beschlossen im   § 10 
Abs. 1 (Angemessene Sachkosten) den Passus Aufwendungen für Getränke zu 
streichen, da die Kita bereits 1,50 Euro pro Kind für Getränke erhält. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 

1. Die Verwaltung hat in Absprache mit dem Kita-Werk folgenden Vorschlag zur 
Änderung des Vertragsentwurfes: 

 
§ 10 Abs. 1: Der Passus Aufwendung für Getränke wird gestrichen. 

§ 10 Abs. 3: Aufwendungen für Getränke und Verpflegungskosten für 
regelmäßig angebotene Mahlzeiten (§ 30 KiTaG) gehören nicht zu den angemesse-
nen Sachkosten und sind kostendeckend mit den Eltern abzurechnen.  
 

2. Die ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist hat jetzt den 
Pachtvertrag für das Gebäude vorgelegt ( Anlage 1). Der Pachtvertrag ist Be-
standteil des Finanzierungsvertrages. Die Kirchengemeinde stellt Grundstück 
und Gebäude unentgeltlich zur Verfügung, um eine ev. Luth. Kindertagesstät-
te in Moorrege zu ermöglichen. 

 
 
 
 
 
Finanzierung: 

- Entfällt -  
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Fördermittel durch Dritte: 
 

- Entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung beschließen den geänderten Finan-
zierungsvertrag sowie den mit der ev. luth. Kirchengemeinde abzuschließenden 
Pachtvertrag.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Niedworok) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Pachtvertrag  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1284/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 17.08.2021 

Bearbeiter: Jennifer Decken AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

31.08.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Beitritt zur Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg 
 
Sachverhalt: 
pWas ist eine Forstbetriebsgemeinschaft? 

Gemäß § 16 ff Bundeswaldgesetz ist eine Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) ein pri-

vatrechtlicher Dienstleistungszusammenschluss von Grundbesitzern, die den Zweck 

verfolgt, die Bewirtschaftung der angeschlossenen Waldflächen zu verbessern. Ins-

besondere sollen Nachteile wegen geringer Flächengröße, ungünstiger Flächenge-

stalt, der Besitzzersplitterung, der Gemengelage, des unzureichenden Waldauf-

schlusses, des unzureichenden Marktzuganges oder anderer Strukturmängel über-

wunden werden. Größtenteils ist die Mitgliedsfläche in FBG´en Privatwald, aber auch 

Kommunen, Vereine usw. können Mitglied werden. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 

FBG´en sind i.d.R. wirtschaftliche Vereine, die ihre Rechtsfähigkeit nach § 22 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches erlangen. 

 

Welche Aufgaben hat die FBG im Kreis Pinneberg? 

Gemäß § 2 der Satzung hat die FBG unter anderem folgende Aufgaben: Ausführung 

der Bestandspflegearbeiten; Durchführung des Holzeinschlages; Beschaffung und 

Einsatz von Maschinen; Beschaffung von Saatgut & Pflanzen; Vermittlung von Wald-

arbeitern. 

 

Welche Vorteile bringt eine Mitgliedschaft in der FBG im Kreis Pinneberg? 

Wie der anliegenden Karte zu entnehmen ist, gibt es in der Gemeinde Moorrege ei-

nige Waldflächen (dunkelgrün), die rot umrandeten sind im Eigentum der Gemeinde 

Moorrege und sind größtenteils nicht zusammenhängend. 

 Durch die Mitgliedschaft in der FBG können die Maßnahmen aller Waldbesitzer in 
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Moorrege gebündelt werden, dies reduziert die Kosten für Anfahrt, Maschinen 

etc. jedes einzelnen Waldbesitzers erheblich.  

 Des Weiteren erhält die FBG auf Grund der Menge erhebliche günstigere Preise 

für die Beschaffung von Pflanzen etc. Die Zu Guter als es gemeindlichen Wald-

flächen  

 Aktuell hat die Gemeinde einen Vertrag mit der Landwirtschaftskammer Schles-

wig-Holstein (Kosten noch 59,00 €/Jahr; Erhöhung ab 2022), über den die Bestel-

lung des Försters geregelt wird, dieser Vertrag kann dann gekündigt werden. 

 Den Mitgliedern der FBG gewährt die Landwirtschaftskammer SH eine Gebüh-

renhalbierung. So kostet dann beispielsweise eine Arbeitsstunde des Försters 

40 € statt 80 € netto. 

 Viele Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des Waldes werden derzeit 

vom Bund gefördert. Die FBG begutachtet die Wälder und schlägt passende För-

dermaßnahmen vor, sie übernimmt auch die Abwicklung geförderter Maßnahmen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung der FBG ist die Bemessungsgrundlage für den Bei-
trag die Fläche, sofern kein anderer Maßstab angemessener ist. Die Gemeinde 
Moorrege verfügt schätzungsweise über 27 ha eigenen Wald, der aktuelle Beitrag 
beträgt 5 €/ha/Jahr, folglich beträgt der Beitrag für die Gemeinde Moorrege jährlich 
ca. 135 € zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von 10 €. Dieser Bei-
trag ist künftig in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 
empfiehlt / Die Gemeindevertretung Moorrege beschließt der Forstbetriebsgemein-
schaft im Kreis Pinneberg beizutreten. 
 
 
 
 
__________________ 
Balasus 
 
 
 
Anlagen:  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1285/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 17.08.2021 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

31.08.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 22.09.2021 öffentlich 

 

Mitgliedschaft im Zweckverband Integrierte Station Unterelbe 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung wurde beauftragt, die Gemeinde Moorrege über eine mögliche Mit-
gliedschaft im Zweckverband „Integrierte Station Unterelbe“ zu informieren. An-
schließend möchte die Gemeinde Moorrege darüber beraten, ob sie dem Zweckver-
band beitritt. 
 

1) Was ist die Integrierte Station? 
 
In besonders bedeutsamen Naturräumen hat das Land Schleswig-Holstein In-
tegrierte Stationen eingerichtet. Die Integrierte Station Unterelbe ist eine von 
mehreren Integrierten Stationen in Schleswig-Holstein. 
Die Integrierten Stationen sind: 

 vor Ort tätige Einrichtungen zur Umsetzung von Naturschutzzielen in be-
sonders bedeutsamen Naturräumen des Landes. 

 lokale Anlaufstellen, um Kompetenzen in die Region zu verlagern und 
Verwaltungswege zu verkürzen 

 Organisation, die Ideen für den Naturschutz, Landwirtschaft, Regionalent-
wicklung und den „sanften Tourismus“ verknüpfen und so verschiedene lo-
kal tätige Akteure zusammenbringen 

 
2) Welche Aufgaben nehmen die Integrierten Stationen wahr? 

 

 freiwillige Vereinbarungen und Angebote entwickeln 

 europäische Initiativen wie NATURA 2000 und LIFE umsetzen bzw. daran 
mitwirken 

 Tier- und Pflanzenarten beobachten und ihre Entwicklung dokumentieren 
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 mit ehrenamtlich Tätigen zusammenarbeiten und „Runde Tische“ einberu-
fen 

 Maßnahmen in Schutzgebieten einleiten und koordinieren 

 ökologische Regionalberatung und gebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit 

 Projekte unter Berücksichtigung von ländlicher Regionalentwicklung und 
Wasserwirtschaft anregen, planen und umsetzen 

 
3) Welche Aufgaben nimmt der ISU-Zweckverband wahr? 

 
Der Zweckverband hat die Aufgabe die Öffentlichkeit über den Schutz der Na-
tur- und Kulturlandschaft, die nachhaltige Landwirtschaft und die umweltver-
trägliche Erholung in der Pinneberger Unterelberegion (PUR) des Kreises Pin-
neberg zu informieren. Er hat insbesondere die touristische Aufgabenwahr-
nehmung inkl. der Wirtschaftsförderung auch im Bereich der landwirtschaftli-
chen Direktvermarktung zu sichern. Hierzu gehört zudem die angestrebte 
Vernetzung mit anderen Regionen des Unterelberaumes. Der Zweckverband 
kann sich bei seiner Aufgabenerledigung Dritter bedienen. Der Zweckverband 
unterhält und verwaltet das im Eigentum der Gutsverwaltung Haseldorf ste-
hende Gebäude der Integrierten Station Unterelbe im Bereich der Gutsanlage 
Haseldorf und vermietet Räumlichkeiten im Gebäude an Akteure vor Ort. Die 
Entstehung des ISU-Zweckverbands wurde festgelegt auf den 01. September 
2004. 

 
4) Wie ist die rechtliche Situation geregelt? 

 
Zu unterscheiden ist zwischen: 
a) ISU-Zweckverband 
b) ISU-Verein 
c) Integrierte Station oder auch „Elbmarschenhaus“ 

 
a) ISU-Zweckverband „Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf“ 

Träger des Elbmarschenhauses ist der ISU-Zweckverband. Mitglieder sind die 
Städte und Gemeinden Uetersen, Appen, Groß Nordende, Heidgraben, Heist, 
Holm, Neuendeich, Haselau, Haseldorf, Hetlingen, Klein Nordende, Seester-
mühe, Tornesch, Wedel Marketing e. V. (als Vertretung für Wedel), der Ab-
wasserzweckverband Südholstein, der Kreis Pinneberg und das Land Schles-
wig-Holstein. 
Der ISU-Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und 
Kassengeschäfte werden durch das Amt Geest und Marsch Südholstein 
wahrgenommen. 

 
b) ISU-Verein „Integrierte Station Unterelbe e. V. 

Der Verein Integrierte Station Unterelbe e. V. unterstützt das Elbmarschen-
haus und kümmert sich um Angebote zur Umweltbildung und hilft bei der Pfle-
ge und Unterhaltung der Ausstellung zu Natur und Kultur im Elbmarschenhaus 
sowie des Außengeländes. 

 
c) Integrierte Station Unterelbe oder „Elbmarschenhaus“ 

Die Integrierte Station Unterelbe, oder auch „Elbmarschenhaus“ genannt, 
wurde 2006 eröffnet. Der Geist des Hauses besteht in der Zusammenarbeit 
von Naturschutz, Tourismus und Landnutzung. Im Haus vertreten sind das 



Land Schleswig-Holstein, der NABU Deutschland e. V., Tourismusvereine 
(Tourismus in Marsch und Geest, Holstein Tourismus) sowie die örtliche Jä-
gerschaft. Das Elbmarschenhaus ist eine von mehreren Integrierten Stationen 
in Schleswig-Holstein. 

 
5) Wie finanziert sich der ISU-Zweckverband? 

 
Der ISU-Zweckverband finanziert sich über die Verbandsumlage, die die 16 
Mitglieder (Stand November 2020) zahlen. 

 
Seitens der Gemeinde Moorrege ist nunmehr zu entscheiden, ob ein Beitritt in den 
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe erfolgt. 
 
 
 
Finanzierung: 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell 1.500,00 Euro.  
 
 
Fördermittel durch Dritte:  
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss/Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindever-
tretung Moorrege beschließt, dem Zweckverband Integrierte Station Unterelbe beizu-
treten.  
Die Verwaltung wird gebeten, die vorbereitenden Maßnahmen hierfür in die Wege zu 
leiten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist ab 2022 haushaltsrechtlich einzuplanen.  
 
 
 
__________________ 
Balasus 
 
 
 
Anlagen:  
keine 
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